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(54) HOCHDRUCKREINIGER UND VERFAHREN ZUR MONTAGE EINES HOCHDRUCKREINIGERS

(57) Die Erfindung betrifft einen Hochdruckreiniger
umfassend ein Trägergestell (10) und ein Gehäuseteil
(20). An dem Trägergestell (10) ist ein Schalter (11) un-
verschiebbar befestigt. Der Hochdruckreiniger (1) weist
mindestens zwei Elemente (12, 13), nämlich mindestens
ein zweites Element (12) und ein drittes Element (13)
auf. Das Gehäuseteil (20) weist eine erste Öffnung (21)
für den Schalter (11), eine zweite Öffnung (22) für das

zweite Element (12) und eine dritte Öffnung (23) für das
dritte Element (13) auf. Das zweite Element (12) und das
dritte Element (13) sind auf einem gemeinsamen Träger
(30) unverschiebbar angeordnet. Der Träger (30) ist zwi-
schen dem Trägergestell (10) und dem Gehäuseteil (20)
angeordnet. Der Hochdruckreiniger (1) weist eine Posi-
tioniervorrichtung (40) zur Positionierung des Trägers
(30) relativ zu dem Schalter (11) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hochdruckreiniger
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfah-
ren zur Montage von einem Gehäuseteil an einem Trä-
gergestell eines Hochdruckreinigers.
[0002] Aus der EP 2 113 313 A2 ist ein Hochdruckrei-
niger umfassend ein Trägergestell und ein Gehäuseteil
bekannt. Bei derartigen Hochdruckreinigern ist es wün-
schenswert, mehrere Öffnungen in dem Gehäuseteil für
mit dem Trägergestell verbundene Bedien- und/oder
Kontrollelemente vorzusehen, um eine Bedienung und
Kontrolle des Hochdruckreinigers zu ermöglichen. Bei
mindestens drei solcher Öffnungen ist eine Positionie-
rung der Öffnungen des Gehäuseteils in Relation zu den
Bedien- und Kontrollelementen nur ungenau und schwer
möglich.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Hochdruckreiniger zu schaffen, bei dem eine Rela-
tivpositionierung von Öffnungen in dem Gehäuseteil und
mit dem Trägergestell verbundenen Bedien- und/oder
Kontrollelementen des Hochdruckreinigers auf einfache
und unkomplizierte Weise möglich ist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Hochdruckrei-
niger mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Eine weitere Aufgabe der Erfindung liegt darin,
ein Verfahren zur Montage von einem Gehäuseteil an
einem Trägergestell eines Hochdruckreinigers anzuge-
ben, das eine einfache und komfortable Relativpositio-
nierung von mindestens drei Öffnungen im Gehäuseteil
und mit dem Trägergestell verbundenen Bedien-
und/oder Kontrollelementen ermöglicht.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 13 gelöst.
[0007] Die Erfindung sieht als Bedien- oder Kontrolle-
lemente einen Schalter und mindestens zwei Elemente,
nämlich mindestens ein zweites Element und ein drittes
Element vor. Der Schalter ist unverschiebbar am Träger-
gestell befestigt. Das Gehäuseteil weist eine erste Öff-
nung für den Schalter, eine zweite Öffnung für das zweite
Element und eine dritte Öffnung für das dritte Element
auf. Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass
eine Positionierung von zwei Bedien- und/oder Kontrol-
lelementen relativ zu zwei Öffnungen im Gehäuseteil pro-
blemlos zu bewerkstelligen ist. Diese Erkenntnis macht
sich die Erfindung zunutze, indem sie aus dem zweiten
und dem dritten Element eine gemeinsame Baueinheit
macht. Dadurch muss lediglich die gemeinsame Bauein-
heit relativ zu dem Schalter positioniert werden, und die
Situation ist vergleichbar zu der Positionierung von le-
diglich zwei Bedien- und/oder Kontrollelementen zuein-
ander. Das zweite Element und das dritte Element sind
gemeinsam auf einem Träger unverschiebbar angeord-
net. Der Träger ist zwischen dem Trägergestell und dem
Gehäuseteil angeordnet. Der Hochdruckreiniger weist
eine Positioniervorrichtung zur Positionierung des Trä-
gers relativ zu dem Schalter auf. Dadurch kann der Trä-
ger, und damit das zweite und das dritte Element auf

einfache Weise relativ zu dem Schalter positioniert wer-
den. Dadurch ist auch eine Positionierung des Trägers
relativ zu dem Gehäuseteil möglich.
[0008] Vorteilhaft ist der Träger an dem Trägergestell
mittels eines Befestigungselements fixiert, wobei die Po-
sitioniervorrichtung getrennt von dem Befestigungsele-
ment ausgebildet ist.
[0009] Zweckmäßig ist vorgesehen, dass das Gehäu-
seteil gegenüber dem Trägergestell unverschiebbar ist.
Vorteilhaft ist die Positioniervorrichtung zur Positionie-
rung des Trägers relativ zu dem Gehäuseteil vorgese-
hen.
[0010] Insbesondere ist vorgesehen, dass bei der
Montage des Hochdruckreinigers zunächst die erste Öff-
nung des Gehäuseteils relativ zu dem Schalter ausricht-
bar ist, und anschließend der Träger mittels der Positio-
niervorrichtung so relativ zu dem Schalter und zu dem
Gehäuseteil positionierbar ist, dass das zweite Element
in einer definierten Position relativ zu der zweiten Öff-
nung angeordnet ist, und dass das dritte Element in einer
definierten Position relativ zu der dritten Öffnung ange-
ordnet ist.
[0011] In besonderer Ausgestaltung der Erfindung,
durchragt der Schalter die erste Öffnung. Insbesondere
durchragt das zweite Element die zweite Öffnung. Durch
die erfindungsgemäße Positioniervorrichtung können
der Schalter und das zweite Element auf einfache Weise
in der ersten und der zweiten Öffnung zentriert werden.
[0012] Vorteilhaft umfasst die Positioniervorrichtung
einen am Trägergestell festgelegten Dorn. Zweckmäßig
weist die Positioniervorrichtung eine Trägeröffnung in
dem Träger auf. Vorteilhaft durchragt der Dorn die Trä-
geröffnung mit Spiel. Durch die Positioniervorrichtung ist
eine schwimmende Lagerung des Trägers am Träger-
gestell möglich. Der Träger ist gegenüber dem Träger-
gestell verschiebbar. Dies ist jedoch nur in einem be-
grenzten Rahmen möglich. Dadurch ist der Träger so am
Trägergestell gelagert, dass er gegenüber dem Träger-
gestell positioniert werden kann.
[0013] Vorteilhaft durchragt der Dorn die Trägeröff-
nung entgegen einer Befestigungsrichtung. Zweckmä-
ßig weist die Positioniervorrichtung zur Begrenzung ei-
ner Bewegung des Trägers entgegen der Befestigungs-
richtung einen Vorsprung auf. Insbesondere besteht zwi-
schen dem Vorsprung und dem Träger ein in Befesti-
gungsrichtung gemessener Abstand.
[0014] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung um-
fasst die Positioniervorrichtung eine Schnappverbindung
zur Verbindung des Trägers mit dem Trägergestell. Da-
durch ist der Träger auf einfache Weise mit dem Träger-
gestell zu verbinden. Insbesondere ist vorgesehen, dass
auch in geschlossenem Zustand der Schnappverbin-
dung eine Relativpositionierung des Trägers gegenüber
dem Trägergestell in einem gewissen Rahmen möglich
ist.
[0015] In besonderer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das Trägergestell ein erstes Lagefest-
legungsmittel aufweist, dass das Gehäuseteil ein zweites
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Lagefestlegungsmittel aufweist, und dass das erste La-
gefestlegungsmittel und das zweite Lagefestlegungsmit-
tel so aufeinander abgestimmt sind, dass der Schalter
bei einem Zusammenwirken des ersten Lagefestle-
gungsmittels und des zweiten Lagefestlegungsmittels in
der definierten Position relativ zu der ersten Öffnung an-
geordnet ist. Dadurch ist die Relativpositionierung von
Schalter und erster Öffnung auf einfache und schnelle
Weise möglich.
[0016] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Träger ein erstes Zentriermittel
aufweist, dass das Gehäuseteil ein zweites Zentriermittel
aufweist, und dass bei der Montage des Gehäuseteils
am Trägergestell der Träger aufgrund der Positioniervor-
richtung so positionierbar ist, dass das erste Zentriermit-
tel und das zweite Zentriermittel derart zusammenwir-
ken, dass das zweite Element in der definierten Position
relativ zu der zweiten Öffnung angeordnet ist, und dass
das dritte Element in der definierten Position relativ zu
der dritten Öffnung angeordnet ist. Insbesondere ist
durch die Positioniervorrichtung und das erste und das
zweite Zentriermittel ein Verschieben des Trägers durch
das Gehäuseteil möglich. Hierbei greift das zweite Zen-
triermittel des Gehäuseteils in das erste Zentriermittel
des Trägers und kann bei einer Bewegung des Gehäu-
seteils den Träger mit verschieben.
[0017] Vorteilhaft sind mittels des Befestigungsele-
ments sowohl das Gehäuseteil als auch der Träger an
dem Trägergestell fixierbar. Dadurch muss zur Fixierung
des Trägers und des Trägergestells lediglich ein Befes-
tigungselement befestigt werden. Insbesondere ist der
Träger mittels des Befestigungselements zwischen dem
Gehäuseteil und dem Trägergestell geklemmt am Trä-
gergestell fixierbar.
[0018] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Montage von einem Gehäuseteil an einem Trägergestell
eines Hochdruckreinigers ist vorgesehen, dass der
Hochdruckreiniger einen Schalter aufweist, der unver-
schiebbar am Trägergestell befestigt ist, dass der Hoch-
druckreiniger mindestens zwei Elemente, nämlich min-
destens ein zweites Element und ein drittes Element auf-
weist, dass das Gehäuseteil eine erste Öffnung für den
Schalter, eine zweite Öffnung für das zweite Element und
eine dritte Öffnung für das dritte Element aufweist, und
dass der Hochdruckreiniger mindestens ein Befesti-
gungselement aufweist. Das Verfahren umfasst folgende
Schritte:

- Das Gehäuseteil wird derart relativ zu dem Träger-
gestell positioniert, dass der Schalter in einer defi-
nierten Position relativ zu der ersten Öffnung ange-
ordnet ist.

- Die mindestens zwei Elemente sind an einem ge-
meinsamen Träger festgelegt, der mittels einer ge-
trennt von dem mindestens einen Befestigungsele-
ment ausgebildeten Positioniervorrichtung relativ zu
dem Gehäuseteil derart positioniert wird, dass das
zweite Element in einer definierten Position relativ

zu der zweiten Öffnung angeordnet ist, und dass das
dritte Element in einer definierten Position relativ zu
der dritten Öffnung angeordnet ist.

- Der Träger wird nach seiner Positionierung relativ
zu dem Trägergestell und relativ zu dem Schalter
mittels des mindestens einen Befestigungselements
fixiert.

[0019] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist auf
eine einfache und komfortable Weise eine Positionierung
der mindestens zwei Elemente relativ zu dem Gehäuse-
teil möglich. Dadurch können die Elemente beispielswei-
se zentriert bezüglich der zweiten und der dritten Öffnung
des Gehäuseteils angeordnet werden.
[0020] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Träger-
gestell ein erstes Lagefestlegungsmittel aufweist, dass
das Gehäuseteil ein zweites Lagefestlegungsmittel auf-
weist, und dass das erste Lagefestlegungsmittel und das
zweite Lagefestlegungsmittel so aufeinander abge-
stimmt sind, dass der Schalter bei der Positionierung des
Gehäuseteils relativ zu dem Trägergestell durch ein Zu-
sammenwirken des ersten Lagefestlegungsmittels und
des zweiten Lagefestlegungsmittels in der definierten
Position relativ zu der ersten Öffnung angeordnet wird.
[0021] Zweckmäßig wird der Träger mittels der Positi-
oniervorrichtung derart positioniert, dass das zweite Ele-
ment die zweite Öffnung in der definierten Position des
zweiten Elements durchragt.
[0022] Vorteilhaft ist vorgesehen, dass die Positionier-
vorrichtung einen am Trägergestell festgelegten Dorn
aufweist, dass die Positioniervorrichtung eine im Träger
ausgebildete Trägeröffnung aufweist, und dass der Dorn
die Trägeröffnung mit Spiel durchragt.
[0023] Insbesondere umfasst die Positioniervorrich-
tung eine Schnappverbindung zur Verbindung des Trä-
gers mit dem Trägergestell.
[0024] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Träger ein erstes Zentriermittel
aufweist, dass das Gehäuseteil ein zweites Zentriermittel
aufweist, und dass bei der Positionierung des Trägers
mittels der Positioniervorrichtung relativ zum Gehäuse-
teil das erste Zentriermittel und das zweite Zentriermittel
derart zusammenwirken, dass das zweite Element in der
definierten Position relativ zu der zweiten Öffnung ange-
ordnet wird, und dass das dritte Element in der definierten
Position relativ zu der dritten Öffnung angeordnet wird.
[0025] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
Folgenden anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
Hochdruckreinigers,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines
Trägergestells, eines Gehäuseteils und
von Kontroll- und Bedienelementen des
Hochdruckreinigers aus Fig. 1,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung des
Trägergestells und der Kontroll- und Be-
dienelemente aus Fig. 2,
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Fig. 4 und 5 perspektivische Darstellungen des Ge-
häuseteils aus Fig. 2,

Fig. 6 und 7 perspektivische Darstellungen des Trä-
gers aus Fig. 3,

Fig. 8 eine teilgeschnittene, perspektivische
Darstellung des Trägergestells, des Ge-
häuseteils und der Bedien- und Kontrol-
lelemente aus Fig. 2,

Fig. 9 einen Schnitt entlang der in Fig. 8 mit IX-
IX gekennzeichneten Schnittebene,

Fig. 10 eine Detaildarstellung eines in Fig. 9 mit
X gekennzeichneten Details,

Fig. 11 eine Detaildarstellung eines in Fig. 9 mit
XI gekennzeichneten Details,

Fig. 12 eine perspektivische Schnittdarstellung
eines Schnitts entlang der in Fig. 8 mit
XII-XII gekennzeichneten Schnittebene.

[0026] Fig. 1 zeigt einen Hochdruckreiniger 1. Der
Hochdruckreiniger 1 kann mittels eines Handgriffs 4 auf
Rädern 5 gezogen werden. Der Hochdruckreiniger 1
weist ein Gehäuse 6 auf. Auf einer dem Handgriff 4 ab-
gewandt liegenden Seite des Hochdruckreinigers 1 ist
ein in Fig. 1 nicht dargestelltes Gehäuseteil 20 angeord-
net. Das Gehäuseteil 20 ist Bestandteil des Gehäuses 6
des Hochdruckreinigers 1.
[0027] Wie in Fig. 2 dargestellt, umfasst der Hoch-
druckreiniger 1 ein Trägergestell 10. Am Trägergestell
10 ist das Gehäuseteil 20 festgelegt. Das Trägergestell
10 trägt die Bauteile des Hochdruckreinigers 1. So sind
beispielsweise die Räder 5 mit dem Trägergestell 10 ver-
bunden. Die Räder 5 sind über eine Achse miteinander
verbunden, die an dem Trägergestell 10 gelagert ist.
[0028] Das Gehäuseteil 20 besitzt eine erste Öffnung
21, eine zweite Öffnung 22 und eine dritte Öffnung 23.
Die Öffnungen 21, 22 und 23 durchdringen das Gehäu-
seteil 20 vollständig. Die erste Öffnung 21 ist für einen
Schalter 11 vorgesehen. Die zweite Öffnung 22 ist für
ein zweites Element 12 vorgesehen. Die dritte Öffnung
23 ist für ein drittes Element 13 vorgesehen. Der Schalter
11 ist ein Bedienelement des Hochdruckreinigers 1. Das
zweite Element 12 ist ein Bedienelement des Hochdruck-
reinigers 1. Das dritte Element 13 ist ein Kontrollelement
des Hochdruckreinigers 1.
[0029] Der Schalter 11 ist an dem Trägergestell 10 un-
verschiebbar befestigt. Der Schalter 11 umfasst ein Fest-
teil 18 und ein Drehteil 19. Das Drehteil 19 ist gegenüber
dem Festteil 18 drehbar gelagert. Das Festteil 18 ist fest
und unbeweglich am Trägergestell 10 festgelegt. Im Aus-
führungsbeispiel ist der Schalter 11 ein Drehschalter. Es
kann aber auch vorgesehen sein, dass es sich bei dem
Schalter um einen Kippschalter handelt. Der Schalter 11
durchragt die erste Öffnung 21. Im Ausführungsbeispiel
ist der Schalter 11 der Hauptschalter des Hochdruckrei-
nigers 1. Mittels des Schalters 11 kann der Hochdruck-
reiniger 1 an- und ausgeschaltet werden.
[0030] Das zweite Element 12 ist im Ausführungsbei-
spiel ein Bedienelement zur Bedienung eines Reini-

gungsmitteldosierventils. Mittels des zweiten Elements
12 kann die Menge an beigemischtem Reinigungsmittel
zur Reinigungsmittelflüssigkeit eingestellt werden. Das
zweite Element 12 weist ein Festteil 43 und ein Drehteil
44 auf. Das Drehteil 44 des zweiten Elements 12 ist dreh-
bar im Festteil 43 des zweiten Elements 12 gelagert. Das
zweite Element 12 durchragt die zweite Öffnung 22.
[0031] Das dritte Element 13 ist im Ausführungsbei-
spiel ein Manometer. Die dritte Öffnung 23 ist im Bereich
des dritten Elements 13 angeordnet. Durch die dritte Öff-
nung 23 hindurch ist die komplette Anzeige des Mano-
meters sichtbar. Das dritte Element 13 ist bezüglich der
dritten Öffnung 23 zentriert angeordnet.
[0032] Die Öffnungen 21, 22 und 23 sind im Ausfüh-
rungsbeispiel kreisrund. Die Öffnungen 21, 22 und 23
durchdringen das Gehäuseteil 20 in einer Öffnungsrich-
tung 49 vollständig. Die Öffnungsrichtung 49 steht senk-
recht auf einer Ebene, in der die erste Öffnung 21 liegt.
[0033] Fig. 3 zeigt die Anordnung aus Fig. 2 ohne das
Gehäuseteil 20. Aus dem Vergleich der Figuren 2 und 3
ist ersichtlich, dass zwischen einem Grundkörper 17 des
Trägergestells 10 und dem Gehäuseteil 20 eine Verdrah-
tungsbox 16 angeordnet ist. In der Verdrahtungsbox sind
Kabel untergebracht, die mit dem Schalter 11, dem zwei-
ten Element 12 und dem dritten Element 13 verbunden
sind. Die Verdrahtungsbox 16 ist Bestandteil des Träger-
gestells 10. Der Grundkörper 17 ist Bestandteil des Trä-
gergestells 10. Der Grundkörper 17 ist getrennt von der
Verdrahtungsbox 16 ausgebildet.
[0034] Fig. 4 zeigt die Vorderseite des Gehäuseteils
20. Fig. 5 zeigt die Rückseite des Gehäuseteils 20. Im
montierten Zustand des Hochdruckreinigers 1 ist die
Rückseite des Gehäuseteils 20 dem Trägergestell 10 zu-
gewandt. Wie in Fig. 3 dargestellt, weist das Trägerge-
stell 10 ein erstes Lagefestlegungsmittel 15 auf. Das ers-
te Lagefestlegungsmittel 15 ist durch einen Teil des Trä-
gergestells 10 gebildet. Das erste Lagefestlegungsmittel
15 weist eine konische Form auf. Das erste Lagefestle-
gungsmittel 15 ist um den Bereich des Trägergestells 10
herum angeordnet, in dem der Schalter 11 auf dem Trä-
gergestell 10 angeordnet ist.
[0035] Bei der Montage des Gehäuseteils 20 auf dem
Trägergestell 10 wirkt das erste Lagefestlegungsmittel
15 des Trägergestells 10 mit einem zweiten Lagefestle-
gungsmittel 25 des Gehäuseteils 20 zusammen. Das
zweite Lagefestlegungsmittel 25 des Gehäuseteils 20 ist
auf der Rückseite des Gehäuseteils 20 angeordnet. Im
Ausführungsbeispiel umfasst das zweite Lagefestle-
gungsmittel 25 vier Vorsprünge. Die Vorsprünge sind um
die erste Öffnung 21 des Gehäuseteils 20 auf der Rück-
seite des Gehäuseteils 20 angeordnet. Die Vorsprünge
des zweiten Lagefestlegungsmittels 25 stehen in Öff-
nungsrichtung 49 über einen Basiskörper 24 des Gehäu-
seteils 20 hervor. Die Vorsprünge weisen an ihrer der
Öffnung 21 zugewandten Seite eines Schrägfläche auf.
Bei der Montage des Gehäuseteils 20 auf dem Träger-
gestell 10 liegen die Schrägflächen der Vorsprünge des
zweiten Lagefestlegungsmittels 25 auf der konischen
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Fläche des ersten Lagefestlegungsmittels 15 des Trä-
gergestells 10 auf. Dies ist auch in Fig. 8 dargestellt. Das
erste Lagefestlegungsmittel 15 und das zweite Lagefest-
legungsmittel 25 sind so aufeinander abgestimmt, dass
der Schalter 11 bei einem Zusammenwirken des ersten
Lagefestlegungsmittels 15 und des zweiten Lagefestle-
gungsmittels 25 in einer definierten Position relativ zu
der ersten Öffnung 21 angeordnet ist.
[0036] In der definierten Position des Schalters 11 re-
lativ zu der ersten Öffnung 21 ist der Schalter 11 so an-
geordnet, dass eine uneingeschränkte Funktionalität des
Schalters 11 gegeben ist. Eine Drehung des Drehteils
19 des Schalters 11 (Fig. 2) ist bezüglich des Gehäuse-
teils 20 kontaktlos möglich. Der Schalter 11 ist in der
ersten Öffnung 21 zentriert. Ein Schleifen des Drehteils
19 des Schalters 11 an dem Gehäuseteil 20 ist ausge-
schlossen.
[0037] Die Figuren 6 und 7 zeigen einen Träger 30.
Der Träger 30 ist für das zweite Element 12 und das dritte
Element 13 vorgesehen. Wie in Fig. 3 dargestellt, sind
im montierten Zustand des Hochdruckreinigers 1 das
zweite Element 12 und das dritte Element 13 auf dem
gemeinsamen Träger 30 unverschiebbar angeordnet.
Das Festteil 43 des zweiten Elements 12 ist unverschieb-
bar und unverdrehbar an dem Träger 30 festgelegt. Das
Drehteil 44 ist gegenüber dem Träger 30 drehbar. Im
montierten Zustand des Hochdruckreinigers 1 ist das drit-
te Element 13 auf dem Träger 30 unverschiebbar fest-
gelegt. Das zweite Element 12 ist mittels eines nicht dar-
gestellten Befestigungselements, im Ausführungsbei-
spiel mittels mindestens einer Schraube, an dem Träger
30 befestigt. Das dritte Element 13 ist mittels eines nicht
dargestellten Befestigungselements, im Ausführungs-
beispiel mittels Klebstoff, an dem Träger 30 befestigt.
[0038] Wie in Fig. 8 dargestellt, ist der Träger 30 an
dem Trägergestell 10 mittels eines Befestigungsele-
ments 2 fixiert. Das Befestigungselement 2 ist im Aus-
führungsbeispiel eine Schraube. Die Schraube ist durch
ein Loch in dem Träger 30 in das Trägergestell 10 ge-
schraubt. Das Befestigungselement 2 ist in einer Befes-
tigungsrichtung 50 in das Trägergestell 10 geschraubt.
Die Befestigungsrichtung 50 entspricht der Längsrich-
tung der Schraube.
[0039] Wie in den Figuren 9 und 10 dargestellt, weist
der Hochdruckreiniger 1 eine Positioniervorrichtung 40
auf. Die Positioniervorrichtung 40 dient zur Positionie-
rung des Trägers 30 relativ zu dem Schalter 11. Die Po-
sitioniervorrichtung 40 ist getrennt von dem Befesti-
gungselement 2 ausgebildet. Die Positioniervorrichtung
40 umfasst eine Trägeröffnung 31 im Träger 30, einen
Dorn 14 des Trägergestells 10 und einen Vorsprung 41
des Trägergestells 10. Die Positioniervorrichtung 40 ist
zur Positionierung des Trägers 30 relativ zu dem Gehäu-
seteil 20 vorgesehen. Die Positioniervorrichtung 40 wird
auch als schwimmende Lagerung des Trägers 30 ge-
genüber dem Trägergestell 10 bezeichnet.
[0040] Der Dorn 14 der Positioniervorrichtung 40 ist
Bestandteil des Trägergestells 10. Der Dorn 14 ist an

dem Grundkörper 17 des Trägergestells 10 festgelegt.
Der Dorn 14 steht in Richtung entgegen der Befesti-
gungsrichtung 50 über den Grundkörper 17 des Träger-
gestells 10 hervor. In einer Ebene senkrecht zur Befes-
tigungsrichtung 50 weist der Dorn 14 eine kreisförmige
Außenkontur auf. Der Dorn 14 ist im Ausführungsbeispiel
im Wesentlichen zylinderförmig. Der Dorn 14 besitzt ei-
nen senkrecht zur Befestigungsrichtung 50 gemessenen
ersten Durchmesser k1. Die Trägeröffnung 31 durch-
dringt den Träger 30 in Befestigungsrichtung 50 vollstän-
dig. Die Trägeröffnung 31 besitzt in einer Ebene senk-
recht zur Befestigungsrichtung 50 eine kreisförmige In-
nenkontur. Die Trägeröffnung 31 weist einen senkrecht
zur Befestigungsrichtung 50 gemessenen zweiten
Durchmesser k2 auf. Der zweite Durchmesser k2 ist grö-
ßer als der erste Durchmesser k1. Der zweite Durchmes-
ser k2 beträgt mindestens 103%, im Ausführungsbeispiel
mindestens 105% des ersten Durchmesser k1. Der Dorn
14 ist in die Trägeröffnung 31 gesteckt. Der Dorn 14
durchragt die Trägeröffnung 31 mit Spiel.
[0041] Der Dorn 14 durchragt die Trägeröffnung 31
entgegen der Befestigungsrichtung 50. Die Positionier-
vorrichtung 40 weist zur Begrenzung einer Bewegung
des Trägers 30 entgegen der Befestigungsrichtung 50
einen Vorsprung 41 auf. Der Vorsprung 41 ist Bestandteil
der Verdrahtungsbox 16 des Trägergestells 10. Es kann
aber auch vorgesehen sein, dass der Vorsprung am
Grundkörper 17 des Trägergestells 10 ausgebildet ist.
Im Ausführungsbeispiel liegt die Verdrahtungsbox 16 auf
dem Dorn 14 auf. Der Vorsprung 41 steht in Richtung
quer, im Ausführungsbeispiel in Richtung senkrecht zur
Befestigungsrichtung 50 über den Dorn 14 hervor.
[0042] Der Träger 30 ist bezüglich der Befestigungs-
richtung 50 zwischen dem Vorsprung 41 und dem Grund-
körper 17 des Trägergestells 10 angeordnet. In Befesti-
gungsrichtung 50 ist zwischen dem Vorsprung 41 und
dem Träger 30 ein Spalt 45 ausgebildet. Der Spalt 45 ist
im Bereich um die Trägeröffnung 31 herum angeordnet.
Der Spalt 45 besitzt eine in Befestigungsrichtung 50 ge-
messene Breite b. Die Breite b ist im Ausführungsbeispiel
größer als 1 mm. Die Trägeröffnung 31 besitzt einen
Rand 32. Der Rand 32 ist der äußerste Rand der Trä-
geröffnung 31. Im Bereich des Rands 32 der Trägeröff-
nung 31 weist der Träger 30 eine in Befestigungsrichtung
50 gemessene Dicke d auf. Die Breite b des Spalts 45
beträgt mindestens 10%, im Ausführungsbeispiel min-
destens 15% der Dicke d des Trägers im Bereich des
Rands 32.
[0043] Der Vorsprung 41 ist in einem in Befestigungs-
richtung 50 gemessenen Abstand a zum Grundkörper
17 des Trägergestells 10 angeordnet. Der Abstand a zwi-
schen dem Grundkörper 17 und dem Vorsprung 41 ist
größer als die Dicke d des Trägers 30 im Bereich des
Rands 32 der Trägeröffnung 31. Der Abstand a beträgt
mindestens 110%, im Ausführungsbeispiel mindestens
115% der Dicke d.
[0044] Wie in den Figuren 6 und 7 dargestellt, weist
der Träger 30 einen Lagerungsfortsatz 33 auf. Die Trä-
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geröffnung 31 ist in den Lagerungsfortsatz 33 einge-
bracht. In Fig. 10 ist gezeigt, dass der Lagerungsfortsatz
33 zwischen dem Grundkörper 17 des Trägergestells 10
und dem Vorsprung 41 der Verdrahtungsbox 16 des Trä-
gergestells 10 angeordnet ist. Der Lagerungsfortsatz 33
ist uneingeklemmt zwischen dem Vorsprung 41 und dem
Grundkörper 17 des Trägergestells 10 angeordnet. Der
Lagerungsfortsatz 33 des Trägers 30 ist zwischen dem
Vorsprung 41 und dem Grundkörper 17 des Trägerge-
stells 10 beweglich gelagert. Der Lagerungsfortsatz 33
des Trägers 30 liegt auf dem Grundkörper 17 des Trä-
gergestells 10 auf. Der Spalt 45 ist zwischen dem Lage-
rungsfortsatz 33 und dem Vorsprung 41 ausgebildet. Der
Lagerungsfortsatz 33 besitzt die Dicke d. Der Lagerungs-
fortsatz 33 weist die Trägeröffnung 33 auf. Der Lage-
rungsfortsatz 33 steht in Richtung quer, im Ausführungs-
beispiel in Richtung senkrecht zur Befestigungsrichtung
50 über einen Hauptkörper 37 des Trägers 30 hervor
(Fig. 6, 7 und 9).
[0045] Der Hochdruckreiniger 1 ist derart gestaltet,
dass bei der Montage des Hochdruckreinigers 1 zu-
nächst die erste Öffnung 21 des Gehäuseteils 20 relativ
zu dem ersten Schalter 11 ausrichtbar ist, und anschlie-
ßend der Träger 30 mittels der Positioniervorrichtung 40
so relativ zu dem Schalter und zu dem Gehäuseteils 20
positionierbar ist, dass das zweite Element 12 in einer
definierten Position relativ zu der zweiten Öffnung 22 an-
geordnet ist, und dass das dritte Element 13 in einer de-
finierten Position relativ zu der dritten Öffnung 23 ange-
ordnet ist. In der definierten Position des zweiten Ele-
ments 12 relativ zu der zweiten Öffnung 22 ist das als
Drehschalter ausgebildete zweite Element 12 ohne funk-
tionelle Beeinträchtigung bedienbar. Insbesondere ist
das Drehteil 44 gegenüber dem Gehäuseteil 20 rei-
bungsfrei drehbar. Das zweite Element 12 ist bezüglich
der zweiten Öffnung 22 zentriert. In der definierten Po-
sition des dritten Elements 13 relativ zu der dritten Öff-
nung 23 ist das als Manometer ausgebildete dritte Ele-
ment 13 bezüglich der dritten Öffnung 23 zentriert ange-
ordnet. Mit Blick in Öffnungsrichtung 49 weist das dritte
Element 13 eine kreisförmige Außenkontur auf (Fig. 2,
Fig. 8). Die kreisförmige Außenkontur des dritten Ele-
ments 13 ist relativ zu der kreisförmigen dritten Öffnung
23 zentriert.
[0046] Die Positionierbarkeit des Trägers 30 ist durch
die schwimmende Lagerung durch die Positioniervor-
richtung 40 gegeben. Wie in den Figuren 6 bis 8 darge-
stellt, weist der Träger 30 ein erstes Zentriermittel 36 auf.
Wie in den Figuren 5 und 8 dargestellt, weist das Gehäu-
seteil 20 ein zweites Zentriermittel 26 auf. Bei der Mon-
tage des Gehäuseteils 20 am Trägergestell 10 ist der
Träger 30 durch die Positioniervorrichtung 40 so positi-
onierbar, dass das erste Zentriermittel 36 und das zweite
Zentriermittel 26 derart zusammenwirken, dass das
zweite Element 12 in der definierten Position relativ zu
der zweiten Öffnung angeordnet ist, und dass das dritte
Element 13 in der definierten Position relativ zu der dritten
Öffnung 23 angeordnet ist.

[0047] Das erste Zentriermittel 36 umfasst zwei Löcher
in dem Träger 30. Im montierten Zustand des Trägers
30 bzw. des Hochdruckreinigers 1 durchdringen die Lö-
cher des ersten Zentriermittels 36 den Träger 30 in Be-
festigungsrichtung 50 vollständig. Wie in Fig. 5 ersicht-
lich, besteht das zweite Zentriermittel 26 aus zwei ge-
genüber dem Basiskörper 24 des Gehäuseteils 20 in Öff-
nungsrichtung 49 vorstehenden Vorsprüngen. Jeder der
beiden Vorsprünge umfasst zwei sich kreuzende Stege.
Die Stege sind an ihrer dem Basiskörper 24 des Gehäu-
seteils 20 abgewandten Seite durch Schrägflächen an-
geschrägt. Aufgrund der Schrägflächen lassen sich die
Vorsprünge gut in die Löcher des ersten Zentriermittels
36 einfädeln. Die Schrägflächen bewirken auch eine Ver-
schiebung des Trägers 30 gegenüber dem Trägergestell
10 beim Montieren des Gehäuseteils 20. Die Positionier-
vorrichtung 40 ist so ausgelegt, dass die zweiten Zen-
triermittel 26 bei der Montage des Gehäuseteils 20 in die
ersten Zentriermittel 36 des Trägers 30 einfädeln, und
dass dadurch der Träger 30 derart positioniert wird, dass
das zweite Element 12 in der definierten Position relativ
zu der zweiten Öffnung 22 angeordnet ist und dass das
dritte Element 13 in der definierten Position relativ zu der
dritten Öffnung 23 angeordnet ist. Die beiden Vorsprünge
des zweiten Zentriermittels 26 des Gehäuseteils 20 sind
zueinander beabstandet. Dadurch ist die Position des
Gehäuseteils 20 relativ zu dem Träger 30 beim Zusam-
menwirken des ersten Zentriermittels 36 und des zweiten
Zentriermittels 26 eindeutig festgelegt.
[0048] Erst nach der Positionierung des Trägers 30
wird dieser mittels des in Fig. 11 dargestellten Befesti-
gungselements 2 am Trägergestell 10 unverschiebbar
befestigt. Hierzu wird das als Schraube ausgebildete Be-
festigungselement 2 durch ein Loch 34 des Trägers 30
in ein Innengewinde 46 des Trägergestells 10 ge-
schraubt. Mittels des Befestigungselements 2 sind so-
wohl das Gehäuseteil 20 als auch der Träger 30 an dem
Trägergestell 10 fixierbar. Der Träger 30 ist mittels des
Befestigungselements 2 zwischen dem Gehäuseteil 20
und dem Trägergestell 10 geklemmt am Trägergestell
10 fixierbar. Das Gehäuseteil 20 weist eine Befestigungs-
öffnung 27 auf. Die Befestigungsöffnung 27 durchdringt
das Gehäuseteil 20 in Befestigungsrichtung 50 vollstän-
dig. Im montierten Zustand des Hochdruckreinigers 1 ist
das als Schraube ausgebildete Befestigungselement 2
durch die Befestigungsöffnung 27 des Gehäuseteils 20
und durch das Loch 34 des Trägers 30 in das Innenge-
winde 46 des Trägergestells 10 geschraubt. Das Gehäu-
seteil 20 drückt den Träger 30 gegen das Trägergestell
10.
[0049] Zur Vorfixierung des Trägers 30 auf dem Trä-
gergestell 10 ist eine in Fig. 12 dargestellte Schnappver-
bindung 42 vorgesehen. Die Schnappverbindung 42
dient zur Verbindung des Trägers 30 mit dem Trägerge-
stell 10. Die Schnappverbindung 42 ist Teil der Positio-
niervorrichtung 40. Die Schnappverbindung 42 erlaubt
eine Bewegung des Trägers 30 relativ zu dem Träger-
gestell 10. Die Schnappverbindung 42 umfasst einen am
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Träger 30 ausgebildeten Schnapphaken 35. Bei ge-
schlossener Schnappverbindung 42 hintergreift der
Schnapphaken 35 bezüglich der Befestigungsrichtung
50 einen Rastvorsprung 47 des Trägergestells 10.
[0050] Bei der Montage des Gehäuseteils 20 an dem
Trägergestell 10 des Hochdruckreinigers 1 wird zunächst
der Träger 30 auf dem Trägergestell 10 mittels der
Schnappverbindung 42 vorfixiert. Anschließend wird das
Gehäuseteil 20 derart relativ zu dem Trägergestell 10
positioniert, dass der Schalter 11 in der definierten Po-
sition relativ zu der ersten Öffnung 21 angeordnet ist. Die
definierte Position des Schalters 11 relativ zu der ersten
Öffnung 21 wird durch ein Zusammenwirken des ersten
Lagefestlegungsmittels 15 des Trägergestells 10 und
des zweiten Lagefestlegungsmittels 25 des Gehäuse-
teils 20 erreicht.
[0051] Die Positioniervorrichtung 40 ermöglicht eine
Verschiebung des Trägers 30 relativ zum Schalter 11.
Die Positioniervorrichtung 40 ermöglicht eine Verschie-
bung des Trägers 30 relativ zum Gehäuseteil 20. Die
Positioniervorrichtung 40 ermöglicht eine Verschiebung
des Trägers 30 relativ zum Trägergestell 10. Bei der Po-
sitionierung des Gehäuseteils 20 relativ zu dem Träger-
gestell 10 so, dass der Schalter 11 in der definierten Po-
sition relativ zu der ersten Öffnung 21 angeordnet ist,
wirken das erste Zentriermittel 36 des Trägers 30 und
das zweite Zentriermittel 26 des Gehäuseteils 20 derart
zusammen, dass der Träger 30 relativ zu dem Gehäu-
seteil 20 derart verschoben wird, dass das zweite Ele-
ment 12 in der definierten Position relativ zu der zweiten
Öffnung 22 angeordnet wird, und dass das dritte Element
13 in der definierten Position relativ zu der dritten Öffnung
angeordnet wird. Nach der Positionierung des Trägers
30 relativ zu dem Trägergestell 10 und relativ zu dem
Schalter 11 wird der Träger mittels des mindestens einen
Befestigungselements 2 fixiert. Hierbei wird gleichzeitig
das Gehäuseteil 20 an dem Trägergestell 10 fixiert. Das
Gehäuseteil 20 ist im montierten Zustand des Hoch-
druckreinigers 1 unverschiebbar gegenüber dem Träger-
gestell 10.

Patentansprüche

1. Hochdruckreiniger umfassend ein Trägergestell (10)
und ein Gehäuseteil (20), dadurch gekennzeich-
net, dass an dem Trägergestell (10) ein Schalter
(11) unverschiebbar befestigt ist, dass der Hoch-
druckreiniger (1) mindestens zwei Elemente (12,
13), nämlich mindestens ein zweites Element (12)
und ein drittes Element (13) aufweist, dass das Ge-
häuseteil (20) eine erste Öffnung (21) für den Schal-
ter (11), eine zweite Öffnung (22) für das zweite Ele-
ment (12) und eine dritte Öffnung (23) für das dritte
Element (13) aufweist, dass das zweite Element (12)
und das dritte Element (13) auf einem gemeinsamen
Träger (30) unverschiebbar angeordnet sind, dass
der Träger (30) zwischen dem Trägergestell (10) und

dem Gehäuseteil (20) angeordnet ist, und dass der
Hochdruckreiniger (1) eine Positioniervorrichtung
(40) zur Positionierung des Trägers (30) relativ zu
dem Schalter (11) aufweist.

2. Hochdruckreiniger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (30) an
dem Trägergestell (10) mittels eines Befestigungs-
elements (2) fixiert ist, und dass die Positioniervor-
richtung (40) getrennt von dem Befestigungsele-
ment (2) ausgebildet ist.

3. Hochdruckreiniger nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuseteil
(20) gegenüber dem Trägergestell (10) unverschieb-
bar ist, und dass die Positioniervorrichtung (40) zur
Positionierung des Trägers (30) relativ zu dem Ge-
häuseteil (20) vorgesehen ist.

4. Hochdruckreiniger nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Montage
des Hochdruckreinigers (1) zunächst die erste Öff-
nung (21) des Gehäuseteils (20) relativ zu dem
Schalter (11) ausrichtbar ist, und anschließend der
Träger (30) mittels der Positioniervorrichtung (40) so
relativ zu dem Schalter (11) und zu dem Gehäuseteil
(20) positionierbar ist, dass das zweite Element (12)
in einer definierten Position relativ zu der zweiten
Öffnung (22) angeordnet ist und dass das dritte Ele-
ment (13) in einer definierten Position relativ zu der
dritten Öffnung (23) angeordnet ist.

5. Hochdruckreiniger nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter (11)
die erste Öffnung (21) durchragt, und dass das zwei-
te Elemente (12) die zweite Öffnung (22) durchragt.

6. Hochdruckreiniger nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Positioniervor-
richtung (40) einen am Trägergestell (10) festgeleg-
ten Dorn (14) umfasst, dass die Positioniervorrich-
tung (40) eine Trägeröffnung (31) in dem Träger (30)
aufweist, und dass der Dorn (14) die Trägeröffnung
(31) mit Spiel durchragt.

7. Hochdruckreiniger nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn (14) die
Trägeröffnung (31) entgegen einer Befestigungs-
richtung (50) durchragt, und dass die Positioniervor-
richtung (40) zur Begrenzung einer Bewegung des
Trägers (30) entgegen der Befestigungsrichtung
(50) einen Vorsprung (41) aufweist.

8. Hochdruckreiniger nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Positioniervor-
richtung (40) eine Schnappverbindung (42) zur Ver-
bindung des Trägers (30) mit dem Trägergestell (10)
umfasst.

9. Hochdruckreiniger nach einem der Ansprüche 1 bis
8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trägergestell
(10) ein erstes Lagefestlegungsmittel (15) aufweist,
dass das Gehäuseteil (20) ein zweites Lagefestle-
gungsmittel (25) aufweist, und dass das erste Lage-
festlegungsmittel (15) und das zweite Lagefestle-
gungsmittel (25) so aufeinander abgestimmt sind,
dass der Schalter (11) bei einem Zusammenwirken
des ersten Lagefestlegungsmittels (15) und des
zweiten Lagefestlegungsmittels (25) in der definier-
ten Position relativ zu der ersten Öffnung (21) ange-
ordnet ist.

10. Hochdruckreiniger nach einem der Ansprüche 1 bis
9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (30) ein
erstes Zentriermittel (36) aufweist, dass das Gehäu-
seteil (20) ein zweites Zentriermittel (26) aufweist,
und dass bei der Montage des Gehäuseteils (20) am
Trägergestell (10) der Träger (30) mittels der Posi-
tioniervorrichtung (40) so positionierbar ist, dass das
erste Zentriermittel (36) und das zweite Zentriermit-
tel (26) derart zusammenwirken, dass das zweite
Element (12) in der definierten Position relativ zu der
zweiten Öffnung (22) angeordnet ist und dass das
dritte Element (13) in der definierten Position relativ
zu der dritten Öffnung (23) angeordnet ist.

11. Hochdruckreiniger nach einem der Ansprüche 1 bis
10,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels des Befes-
tigungselements (2) sowohl das Gehäuseteil (20) als
auch der Träger (30) an dem Trägergestell (10) fi-
xierbar sind.

12. Hochdruckreiniger nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (30)
mittels des Befestigungselements (2) zwischen dem
Gehäuseteil (20) und dem Trägergestell (10) ge-
klemmt am Trägergestell (10) fixierbar ist.

13. Verfahren zur Montage von einem Gehäuseteil (20)
an einem Trägergestell (10) eines Hochdruckreini-
gers (1),
dadurch gekennzeichnet, dass der Hochdruckrei-
niger (1) einen Schalter (11) aufweist, der unver-
schiebbar am Trägergestell (10) befestigt ist, dass
der Hochdruckreiniger (1) mindestens zwei Elemen-
te (12, 13), nämlich mindestens ein zweites Element
(12) und ein drittes Element (13) aufweist, dass das
Gehäuseteil (20) eine erste Öffnung (21) für den
Schalter (11), eine zweite Öffnung (22) für das zweite

Element (12) und eine dritte Öffnung (23) für das
dritte Element (13) aufweist, dass der Hochdruckrei-
niger (1) mindestens ein Befestigungselement (2)
aufweist,

- dass das Gehäuseteil (20) derart relativ zu dem
Trägergestell (10) positioniert wird, dass der
Schalter (11) in einer definierten Position relativ
zu der ersten Öffnung (21) angeordnet ist,
- dass die mindestens zwei Elemente (12, 13)
an einem gemeinsamen Träger (30) festgelegt
sind, dass der Träger (30) mittels einer getrennt
von dem mindestens einen Befestigungsele-
ment (2) ausgebildeten Positioniervorrichtung
(40) relativ zum Gehäuseteil (20) derart positi-
oniert wird, dass das zweite Element (12) in ei-
ner definierten Position relativ zur zweiten Öff-
nung (22) angeordnet ist, und dass das dritte
Element (13) in einer definierten Position relativ
zur dritten Öffnung (23) angeordnet ist,
- und dass der Träger (30) nach seiner Positio-
nierung relativ zu dem Trägergestell (10) und
relativ zu dem Schalter (11) mittels des mindes-
tens einen Befestigungselements (2) fixiert wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trägergestell
(10) ein erstes Lagefestlegungsmittel (15) aufweist,
dass das Gehäuseteil (20) ein zweites Lagefestle-
gungsmittel (25) aufweist, und dass das erste Lage-
festlegungsmittel (15) und das zweite Lagefestle-
gungsmittel (25) so aufeinander abgestimmt sind,
dass der Schalter (11) bei der Positionierung des
Gehäuseteils (20) relativ zu dem Trägergestell (10)
durch ein Zusammenwirken des ersten Lagefestle-
gungsmittels (15) und des zweiten Lagefestlegungs-
mittels (25) in der definierten Position relativ zu der
ersten Öffnung (21) angeordnet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (30)
mittels der Positioniervorrichtung (40) derart positi-
oniert wird, dass das zweite Element (12) die zweite
Öffnung (22) in der definierten Position des zweiten
Elements (12) durchragt.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Positioniervor-
richtung (40) einen am Trägergestell (10) festgeleg-
ten Dorn (14) aufweist, dass die Positioniervorrich-
tung (40) eine im Träger (30) ausgebildete Träger-
öffnung (31) aufweist, und dass der Dorn (14) die
Trägeröffnung (31) mit Spiel durchragt.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Positioniervor-
richtung (40) eine Schnappverbindung (42) zur Ver-
bindung des Trägers (30) mit dem Trägergestell (10)

13 14 



EP 3 812 052 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

umfasst.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (30) ein
erstes Zentriermittel (36) aufweist, dass das Gehäu-
seteil (20) ein zweites Zentriermittel (26) aufweist,
und dass bei der Positionierung des Trägers (30)
mittels der Positioniervorrichtung (40) relativ zum
Gehäuseteil (20) das erste Zentriermittel (36) und
das zweite Zentriermittel (26) derart zusammenwir-
ken, dass das zweite Element (12) in der definierten
Position relativ zu der zweiten Öffnung (22) ange-
ordnet wird und dass das dritte Element (13) in der
definierten Position relativ zu der dritten Öffnung (23)
angeordnet wird.
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